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Karenzurlaub nach dem Mutterschutzgesetz / Väter-Karenzgesetz
Kinderzuschuss
Einmalige Geldaushilfe anlässlich der Geburt
(für Bundeslehrpersonen)
im Dienstweg vorzulegen

Antragstellerin/Antragsteller:
	Personalzahl:
	     

	Vor- und Familienname:
	     

	Stammschule:
	     

	SV Nr. (NNNN.TTMMJJ)
	     

	Telefon
	     



Angaben über das Kind/die Kinder:
	Name:
	Geburtsdatum:
	Sozialversicherungsnummer:

	     
	     
	     

	     
	     
	     


1. Mutterschaftskarenzurlaub/Väterkarenz:

|_| Ich beantrage Karenzurlaub nach dem Mutterschutzgesetz /Väter-Karenzgesetz: 

Dauer der eigenen Karenz von        bis einschließlich      	
			            von        bis einschließlich      
Dauer der Karenz des anderen Elternteils von        bis einschließlich       

bzw. gegebenenfalls bei Beantragung aufgeschobener Karenz:
Dauer der eigenen aufgeschobenen Karenz von        bis einschließlich      			             
Dauer der aufgeschobenen Karenz des anderen Elternteils von        bis einschließlich      

Die gesetzliche Schutzfrist für dieses Kind/diese Kinder war von (Beginn des Mutterschutzes)       bis einschließlich (Ende des Mutterschutzes)      .

Ich beanspruche Kinderbetreuungsgeld von       bis einschließlich      .
Der zweite Elternteil beantragt Kinderbetreuungsgeld von       bis einschließlich      .

Hinweis (Aufschub): Es besteht die Möglichkeit, dass ein Elternteil oder beide Elternteile je drei Monate Karenz aufschieben, die dann bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres des Kindes bzw. spätestens aus Anlass des Schuleintrittes des Kindes verbraucht werden können. Wenn ein Elternteil Karenz aufschiebt, endet die ursprüngliche Karenz spätestens mit Ablauf des 19. Lebensmonats des Kindes, bei Alleinerziehenden mit Ablauf des 21. Lebensmonats, bei Aufschub beider Elternteile spätestens mit Ablauf des 18. Lebensmonates des Kindes.

Lehrpersonen dürfen die aufgeschobene Karenz nicht in den letzten vier Monaten des Schuljahres in Anspruch nehmen. Die Vorlage eines gesonderten Antrages bis spätestens drei Monate vor Inanspruchnahme ist erforderlich.

Hinweis: Seit 1. November 2023 besteht bei einem gemeinsamen Haushalt mit dem Kind ein Anspruch auf Karenz bis zum Ablauf des 22. Lebensmonats des Kindes. Bei Alleinerziehenden besteht dieser Anspruch bis zum 24. Lebensmonats des Kindes. Wird die Karenz mit dem anderen Elternteil geteilt und beträgt der Karenzabschnitt des anderen Elternteils mindestens zwei Monate, so besteht der Anspruch auf Karenz bis zum 24. Lebensmonats des Kindes. Beim erstmaligen Wechsel können beide Elternteile ein Monat gleichzeitig Karenz in Anspruch nehmen, dadurch verkürzt sich die Gesamtdauer um einen Monat d.h. bis zum 23. Lebensmonats des Kindes.

|_| Ich beantrage Karenzurlaub länger als bis zum Ablauf des 22. Lebensmonats des Kindes/der Kinder und gebe daher folgende Erklärung ab:
|_| es ist kein anderer Elternteil vorhanden;
|_| es besteht kein gemeinsamer Haushalt mit dem anderen Elternteil;
|_| es besteht eine Verhinderung des anderen Elternteils gem. § 15d MSchG;
|_| der andere Elternteil hat keinen Anspruch auf Karenz (Nachweis); (selbständige Berufstätigkeit)
|_| der andere Elternteil nimmt ebenfalls Karenzurlaub in Anspruch / hat diesen in Anspruch genommen (Teilung der Karenz)
	 von                                bis	     	.
2. Kinderzuschuss:

|_| Ich ersuche um Gewährung des Kinderzuschusses und bestätige, dass der andere Elternteil bei keiner Gebietskörperschaft (Bund, Land, Gemeinde) beschäftigt ist bzw. bei seinem/seinen öffentlichen Dienstgeber/n keinen Antrag auf Gewährung des Kinderzuschusses stellt bzw. gestellt hat.

Hinweis: Der Kinderzuschuss wird pro Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, mit dem Gehalt angewiesen. Wird über das 18. Lebensjahr hinaus Familienbeihilfe gewährt, so ist die Mitteilung des Finanzamtes über den Bezug der Familienbeihilfe bei der Bildungsdirektion vorzulegen. Anfall, Änderungen bzw. Wegfall des Anspruchs auf Kinderzuschuss sind innerhalb eines Monates zu melden.

3. Einmalige Geldaushilfe anlässlich der Geburt des Kindes

|_| Ich ersuche um Gewährung einer einmaligen Geldaushilfe aufgrund der Geburt des Kindes/der Kinder und bestätige, dass der andere Elternteil bei keiner Gebietskörperschaft (Bund, Land, Gemeinde) beschäftigt ist bzw. bei seinem/seinen öffentlichen Dienstgeber/n keinen Antrag auf Gewährung einer einmaligen Geldaushilfe stellt bzw. gestellt hat.

Hinweis: Aufgrund der Geburt eines Kindes kann von einem Elternteil im öffentlichen Dienst um Gewährung einer einmaligen Geldaushilfe angesucht werden.

Beilagen: 	|_| Geburtsurkunde des Kindes/der Kinder
		|_| Bei Frühgeburt/Kaiserschnittentbindung: ärztliche Bestätigung
		|_| Bei Teilung der Karenz: Bestätigung des Dienstgebers des anderen Elternteiles
		|_| Bestätigung über Mutterschutz und Wochengeld des Versicherungsträgers
		|_| Kinderbetreuungsgeldbescheid
		|_| Mitteilung über den Bezug der Familienbeihilfe
		
     , am      		______________________________________
Ort, Datum		          Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers
Stand: 15.03.2026
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